
 
 

 
  

 
 
    

  Nr. 26/2018                                                            Gettorf 05.12.2018 
 

S i t z u n g s t e r m i n e  

Tag / Uhrzeit Gremium Sitzungsort Seite 

Mittwoch, 05.12.2018 
- 19.30 Uhr - 

Finanzausschuss 
der Gemeinde Felm 

Dörpshus 
Dorfstraße 56, 24244 Felm 

2 

Donnerstag, 06.12.2018 
- 19.30 Uhr - 

Ausschuss für soziale und kulturelle Angelegen-
heiten der Gemeinde Neuwittenbek 

Mehrzweckraum an der 
Klaus-Stein-Halle 
Hauptstraße 23, 24214 Neuwittenbek 

3 

Donnerstag, 06.12.2018 
- 19.30 Uhr - 

Gemeindevertretung 
der Gemeinde Schinkel 

Redderkrog 
Hauptstraße 14, 24214 Schinkel 

4/5 

Montag, 10.12.2018 
- 16.00 Uhr - 

Sozialauschuss 
der Gemeinde Neudorf-Bornstein 

Schule Neudorf 
Dorfstraße 6, 24214 Neudorf-Bornstein 

6 

Montag, 10.12.2018 
- 18.30 Uhr - 

Ausschuss für Verkehr, Bauwesen und Umwelt 
der Gemeinde Gettorf 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld 
Sitzungssaal 3. OG 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

7 

Montag, 10.12.2018 
- 19.00 Uhr - 

Gemeindevertretung 
der Gemeinde Felm 

Dörpshus 
Dorfstraße 56, 24244 Felm 

8/9 

Montag, 10.12.2018 
- 19.30 Uhr - 

Finanzausschuss 
der Gemeinde Lindau 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld 
Besprechungszimmer 4, 2. OG 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

10 

Dienstag, 11.12.2018 
- 18.00 Uhr - 

Bauausschuss 
der Gemeinde Lindau 

ĂSantorinñ/Siegmunds Gasthof 
Königsförder Straße 2 
24214 Revensdorf 

11 

Dienstag, 11.12.2018 
- 19.30 Uhr - 

Gemeindevertretung 
der Gemeinde Tüttendorf 

ĂAlte Schuleñ 
Alte Dorfstraße 29, 24214 Tüttendorf 

12 

Mittwoch, 12.12.2018 
- 18.30 Uhr - 

Gemeindevertretung 
der Gemeinde Lindau 

Lindenkrug 
Dorfstraße 46, 24214 Großkönigsförde 

13 

Mittwoch, 12.12.2018 
- 19.00 Uhr - 

Gemeindevertretung 
der Gemeinde Osdorf 

Dibberns Gasthof 
Noerer Straße 4, 24251 Osdorf 

14/15 

Mittwoch, 12.12.2018 
- 19.00 Uhr - 

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus 
der Gemeinde Gettorf 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld 
Sitzungssaal 3. OG 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

16 

Donnerstag, 13.12.2018 
- 19.30 Uhr - 

Gemeindevertretung 
der Gemeinde Neuwittenbek 

Mehrzweckraum an der 
Klaus-Stein-Halle 
Hauptstraße 23, 24214 Neuwittenbek 

17 

Montag, 17.12.2018 
- 17.00 Uhr - 

Breitbandzweckverband der Ämter Dänischenha-
gen, Dänischer Wohld und Hüttener Berge 

Amtsverwaltung Dänischenhagen 
Sitzungsraum, Sturenhagener Weg 14, 
24229 Dänischenhagen 

18 

Dienstag, 18.12.2018 
- 18.00 Uhr - 

Bauausschuss 
der Gemeinde Neudorf-Bornstein 
Die TO lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. 

Schule Neudorf 
Dorfstraße 6, 24214 Neudorf-Bornstein 

- 

Dienstag, 18.12.2018 
- 19.00 Uhr 

Haupt- und Finanzausschuss 
der Gemeinde Gettorf 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld 
Sitzungssaal 3. OG 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

19 

Mittwoch, 19.12.2018 
- 18.00 Uhr - 

Gemeindevertretung 
der Gemeinde Gettorf 

Hotel ĂStadt Hamburgñ 
Süderstraße 1, 24214 Gettorf 

20 

 
 
 

Die nächste Ausgabe des Amtsblattes Dänischer Wohld  
erscheint am 

Mittwoch, dem 19. Dezember 2018. 
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Gemeinde Felm 24214 Gettorf, den 20.11.2018 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

Bekanntmachung 

der Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Felm 
Mittwoch, 05.12.2018, 19:30 Uhr, 

Dörpshus, Dorfstraße 56, 24244 Felm 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 1. Begrüßung und Eröffnung  
   
 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 30.08.2018  
   
 3. Einwohnerfragestunde  
   
 4. Berichte  
   
 4.1. Eingaben  
   
 4.2. Anfragen  
   
 5. Antrag der Kirchengemeinde Osdorf-Felm-Noer auf Übernahme des noch ausstehen-

den  Defizits 2017 für den Friedhof Osdorf 
 

   
 6. Interkommunaler Kostenausgleich hinsichtlich der Betriebskostenfinanzierung sowie 

der Mitbenutzung von Kindertagesstätten und Tagespflegepersonen 
 

   
 7. Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2015  
   
 8. Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2016  
   
 9. Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2017  
   
 10. Satzung der Gemeinde Felm über die Bildung eines Seniorenbeirates  
   
 11. Zuschussantrag für den Ferienbegleiter 2019 sowie Verwendungsnachweis 2018  
   
 12. Zuschussantrag des Sozialverbandes Deutschland  
   
 13. Antrag des Schulelternbeirats der Grundschule Osdorf/Außenstelle Felm auf Bereit-

stellung von Haushaltsmitteln für Spielgeräte 
 

   
 14. Erhöhung des Zuschusses für Jugendferienfahrten  
   
 15. Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt der Gemeinde Felm für das Haus-

haltsjahr 2019 
 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 1. Berichte  
   
 2. Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Mitbenutzung von öffentliche Einrichtungen 

und die Schmutzwasserbehandlung zwischen der Landeshauptstadt Kiel und der 
Gemeinde Felm 

 

gez. - Vorsitzender -  
Für die Richtigkeit:  
 
Reinberg  
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Gemeinde Neuwittenbek 24214 Gettorf, den 26.11.2018 
- Die Bürgermeisterin - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Ausschusses für soziale und kulturelle Angelegenheiten der Gemeinde Neuwittenbek 
 

Donnerstag, 06.12.2018, 19:30 Uhr, 
 

Mehrzweckraum an der Klaus-Stein-Halle, Hauptstraße 24, 24214 Neuwittenbek 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 01.11.2018  

   

 3. Einwohnerfragestunde  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Familienzentrum Gettorf 
Kooperationsvereinbarung KiTa 

 

   

 6. Zuschussantrag für den Ferienbegleiter 2019 sowie Verwendungsnachweis 
2018 

 

   

 7. Weiterentwicklung an der Skateranlage  

   

 8. Container Beachvolleyballfeld  

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 2. Personalangelegenheiten  

   

 
gez. - Vorsitzender -  

Für die Richtigkeit:  
 
Jacobsen 
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Gemeinde Schinkel 24214 Gettorf, den 20.11.2018 
- Die Bürgermeisterin - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Schinkel 
 

Donnerstag, 06.12.2018, 19:30 Uhr, 
 

Redderkrog, Hauptstraße 14, 24214 Schinkel 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 20.09.2018  

   

 3. Einwohnerfragestunde  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Kindertagesstättenangelegenheiten 
Betriebskostenabrechnung 2016 Ev. KiTa Sonnenstern 

 

   

 6. Kindertagesstättenangelegenheiten 
Gebührenanpassung sowie Änderung der Kindertagesstättensatzung und der 
Teilnahmebeitragssatzung für die Ev. KiTa Schinkel 

 

   

 7. Interkommunaler Kostenausgleich hinsichtlich der Betriebskostenfinanzierung 
sowie der Mitbenutzung von Kindertagesstätten und Tagespflegepersonen 

 

   

 8. Anpassung des Zuschusses für Jugendferienfahrten - Antrag der SPD-Fraktion  

   

 9. Ferienbetreuung Schinkel  

   

 10. Zuschussantrag des 1. FC Schinkel für die Erstellung eines Ballfangzaunes auf 
dem Schinkeler Sportplatz 

 

   

 11. Zuschussantrag für den Ferienbegleiter 2019 sowie Verwendungsnachweis 2018  

   

 12. Beschaffung von Ehrennadeln gemäß der Ehrenamtssatzung  

   

 13. Aufstellung von Ortsbegrüßungstafeln bzw. Infotafel / Nutzung der Rückseite des 
Ortsplanes 

 

   

 14. Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 2010 und 
Teilaufstellung der Regionalpläne (Sachthema Windenergie) für die Planungs-
räume I bis III, hier: Beteiligungsverfahren zum zweiten Entwurf 
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 15. Entwurf des Landschaftsrahmenplanes für den Planungsraum II, hier: Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange 

 

   

 16. Entscheidung über die Sanierung von Regenwasserkanälen im Gemeindegebiet 
a) Schulredder / Sportplatz 
b) Rosenkranzer Weg 

 

   

 17. Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2014  

   

 18. Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2015  

   

 19. Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2016  

   

 20. Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2017  

   

 21. Gemeinsame Anträge der CDU- und SPD-Fraktionen vom 08.11.2018, 
hier: Punkte 1 und 4 des Antrages 

 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 2. Finanzierung eines Gemeindetraktors  

   

 3. Gemeinsamer Antrag der CDU- und SPD-Fraktionen vom 08.11.2018, 
hier: Punkte 2 und 3 des Antrages 

 

   

 4. Haushalt 2019 für die Kindertagesstätte Schinkel  

   

 
gez. - Bürgermeisterin -  

 
Für die Richtigkeit:  
 
Bahr 
  



Seite 6                                                                            Nr. 26/2018 

 

Gemeinde Neudorf-Bornstein 24214 Gettorf, den 29.11.2018 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Sozialausschusses der Gemeinde Neudorf-Bornstein 
 

Montag, 10.12.2018, 16:00 Uhr, 
 

Schule Neudorf, Dorfstraße 6, 24214 Neudorf-Bornstein 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Verpflichtung der wählbaren Bürger/-innen  

   

 3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 05.07.2018  

   

 4. Einwohnerfragestunde  

   

 5. Berichte  

   

 5.1. Eingaben  

   

 5.2. Anfragen  

   

 6. Kindertagesstättenangelegenheiten 
Sachstandsbericht 3. KiTagruppe und weitere Vorgehensweise 

 

   

 7. Zuschüsse bei Ferienfreizeiten - Antrag der SPD-Fraktion  

   

 8. Zuschussantrag für den Ferienbegleiter 2019 sowie Verwendungsnachweis 2018  

   

 9. Weiterentwicklung der Spielplätze in der Gemeinde  

   

 10. Überarbeitung der Gemeinde-Homepage/Internetpräsenz  

   

 11. Neuausrichtung ÖPNV  

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 2. Kindertagesstättenangelegenheiten 
Vertragsangelegenheiten für die beabsichtigte Einrichtung der 3. 
KiTa-Gruppe 

 

   

gez. - Vorsitzende -  
Für die Richtigkeit:  
 
S. Jacobsen 
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Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 29.11.2018 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Ausschusses für Verkehr, Bauwesen und Umwelt der Gemeinde Gettorf 
 

Montag, 10.12.2018, 18:30 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 12.11.2018  

   

 3. Einwohnerfragestunde  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 4.3. Vorstellung der aktuellsten Planungen bzgl. der Erweiterung des Nahwärme-
netzes in Gettorf 

 

   

 5. Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 2010 und 
Teilaufstellung der Regionalpläne (Sachthema Windenergie) für die Planungs-
räume I bis III, hier: Beteiligungsverfahren zum zweiten Entwurf 

 

   

 6. Interfraktioneller Antrag für einen neuen Ortsentwicklungsplan für Gettorf  

   

 7. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, hier: Förderung des Radverkehrs 
in Gettorf 

 

   

 8. Entscheidung über den Beitritt der Gemeinde Gettorf zur Klimaschutzagentur im 
Kreis Rendsburg-Eckernförde 

 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 2. Bauantrag für die Errichtung eines Mehrfamilienhauses  

   

 
gez. - Vorsitzende -  

Für die Richtigkeit:  
 
Jacobsen 
  



Seite 8                                                                            Nr. 26/2018 

 

Gemeinde Felm 24214 Gettorf, den 28.11.2018 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Felm 
 

Montag, 10.12.2018, 19:00 Uhr, 
 

Dörpshus, Dorfstraße 56, 24244 Felm 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Einwohnerfragestunde  

   

 3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 10.09.2018  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Erhöhung des Zuschusses für Jugendferienfahrten  

   

 6. Zuschussantrag des Sozialverbandes Deutschland  

   

 7. Zuschussantrag für den Ferienbegleiter 2019 sowie Verwendungsnachweis 2018  

   

 8. Antrag der Kirchengemeinde Osdorf-Felm-Noer auf Übernahme des noch aus-
stehenden  Defizits 2017 für den Friedhof Osdorf 

 

   

 9. Interkommunaler Kostenausgleich hinsichtlich der Betriebskostenfinanzierung 
sowie der Mitbenutzung von Kindertagesstätten und Tagespflegepersonen 

 

   

 10. Satzung der Gemeinde Felm über die Bildung eines Seniorenbeirates  

   

 11. Entwurf des Landschaftsrahmenplanes für den Planungsraum II, hier: Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange 

 

   

 12. Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 16 - Feuerwehrgerätehaus 
Felmerholz - der Gemeinde Felm 

 

   

 13. Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 2010 und 
Teilaufstellung der Regionalpläne (Sachthema Windenergie) für die Planungs-
räume I bis III, hier: Beteiligungsverfahren zum zweiten Entwurf 

 

   

 14. Lärmaktionsplanung im Bereich der Gemeinde Felm, hier: Ergebnisse der Über-
prüfung des Lärmaktionsplanes und Aktualisierung im Sinne einer Fortschreibung 

 

   

 15. Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2015  

   

 16. Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2016  

   

 17. Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2017  
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 18. Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt der Gemeinde Felm für das 
Haushaltsjahr 2019 

 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 1. Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Mitbenutzung von öffentliche 
Einrichtungen und die Schmutzwasserbehandlung zwischen der 
Landeshauptstadt Kiel und der Gemeinde Felm 

 

   

 
gez. - Bürgermeister -  

 
Für die Richtigkeit:  
 
Bahr 
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Gemeinde Lindau 24214 Gettorf, den 28.11.2018 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Lindau 
 

Montag, 10.12.2018, 19:30 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Besprechungszimmer II. OG, Zi. 4, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 25.09.2018  

   

 3. Berichte  

   

 3.1. Eingaben  

   

 3.2. Anfragen  

   

 4. Interkommunaler Kostenausgleich hinsichtlich der Betriebskostenfinanzierung so-
wie der Mitbenutzung von Kindertagesstätten und Tagespflegepersonen 

 

   

 5. Jugendnachtfahrten  

   

 6. Zuschussantrag für den Ferienbegleiter 2019 sowie Verwendungsnachweis 2018  

   

 7. Vorlage des Ergebnis der Neukalkulation der Gebühren für die zentrale Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Lindau 

 

   

 8. 1. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale 
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Lindau in den Ortsteilen Revensdorf und 
Neu-Revensdorf vom 28.07.2017 (Gebührensatzung) 

 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 
gez. - Vorsitzender -  

Für die Richtigkeit:  
 
Schwauna 
 
  



 Nr. 26/2018                                                                                                                                            Seite 11  
 

Gemeinde Lindau 24214 Gettorf, den 30.11.2018 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Lindau 
 

Dienstag, 11.12.2018, 18:00 Uhr, 
 

"Santorini" in Siegmunds Gasthof, Königsförder Straße 2, 24214 Lindau 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 12.09.2018  

   

 3. Berichte  

   

 3.1. Eingaben  

   

 3.2. Anfragen  

   

 4. Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 6 - Revensdorf 
Zentrum - der Gemeinde Lindau 

 

   

 5. Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für die Klarstellungs- und Ergänzungssat-
zung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 Baugesetzbuch für einen Bereich im Orts-
teil Revensdorf der Gemeinde Lindau 

 

   

 6. Entwurf des Landschaftsrahmenplanes für den Planungsraum II, hier: Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange 

 

   

 7. Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 2010 und 
Teilaufstellung der Regionalpläne (Sachthema Windenergie) für die Planungs-
räume I bis III, hier: Beteiligungsverfahren zum zweiten Entwurf 

 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 
gez. - Vorsitzender -  

Für die Richtigkeit:  
 
Jacobsen 
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Gemeinde Tüttendorf 24214 Gettorf, den 30.11.2018 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

Bekanntmachung 

der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Tüttendorf 
Dienstag, 11.12.2018, 19:30 Uhr, 

"Alte Schule", Alte Dorfstraße 29, 24214 Tüttendorf 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Einwohnerfragestunde  

   

 3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 25.09.2018  

   

 4. Bericht des Bürgermeisters  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Interkommunaler Kostenausgleich hinsichtlich der Betriebskostenfinanzierung 
sowie der Mitbenutzung von Kindertagesstätten und Tagespflegepersonen 

 

   

 6. Antrag zur Erhöhung des Zuschusses für Jugendpflegefahrten 
- Antrag der SPD-Fraktion 

 

   

 7. Feuerwehrgerätehaus Tüttendorf  

   

 8. Änderung der technischen Sicherung  Bahnübergang "Wulfshagen" in KM 
15,511; 
Kreuzungsvereinbarung nach §§ 3 , 13 EKrG 

 

   

 9. Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 2010 und 
Teilaufstellung der Regionalpläne (Sachthema Windenergie) für die Planungs-
räume I bis III, hier: Beteiligungsverfahren zum zweiten Entwurf 

 

   

 10. Entwurf des Landschaftsrahmenplanes für den Planungsraum II, hier: Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange 

 

   

 11. Lärmaktionsplanung im Bereich der Gemeinde Tüttendorf, hier: Ergebnisse der 
Überprüfung des Lärmaktionsplanes und Aktualisierung im Sinne einer Fort-
schreibung 

 

   

 12. Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt der Gemeinde Tüttendorf 
für das Haushaltsjahr 2019 

 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 1. Berichte  

   

 2. Grundstücksangelegenheiten  

   

gez. - Bürgermeister -  
Für die Richtigkeit:  
 
Bahr  
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Gemeinde Lindau 24214 Gettorf, den 30.11.2018 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

Bekanntmachung 

der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Lindau 
Mittwoch, 12.12.2018, 18:30 Uhr, 

Lindenkrug, Dorfstraße 46, 24214 Lindau OT Großkönigsförde 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 24.10.2018  

   

 3. Bericht des Bürgermeisters  

   

 3.1. Eingaben  

   

 3.2. Anfragen  

   

 4. Einwohnerfragestunde  

   

 5. Zuschussantrag für den Ferienbegleiter 2019 sowie Verwendungsnachweis 2018  

   

 6. Jugendnachtfahrten  

   

 7. Kindertagesstätten Bedarfsplanung / Workshop v. 27.09.2018  

   

 8. Interkommunaler Kostenausgleich hinsichtlich der Betriebskostenfinanzierung 
sowie der Mitbenutzung von Kindertagesstätten und Tagespflegepersonen 

 

   

 9. 1. Änderungssatzung zur Satzung der Gemeinde Lindau für den Betrieb und die 
Erhebung von Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätte "De Dörpsmüüs" in 
Revensdorf 

 

   

 10. Entwurf des Landschaftsrahmenplanes für den Planungsraum II, hier: Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange 

 

   

 11. Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 2010 und 
Teilaufstellung der Regionalpläne (Sachthema Windenergie) für die Planungs-
räume I bis III, hier: Beteiligungsverfahren zum zweiten Entwurf 

 

   

 12. Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für die Klarstellungs- und Ergänzungssat-
zung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 Baugesetzbuch für einen Bereich im Ortsteil 
Revensdorf der Gemeinde Lindau 

 

   

 13. Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 6 - Revensdorf 
Zentrum - der Gemeinde Lindau 

 

   

 14. Vorlage des Ergebnises der Neukalkulation der Gebühren für die zentrale Ab-
wasserbeseitigung der Gemeinde Lindau 

 

   

 15. 1. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentra-
le Abwasserbeseitigung der Gemeinde Lindau in den Ortsteilen Revensdorf und 
Neu-Revensdorf vom 28.07.2017 (Gebührensatzung) 

 

   

gez. - Bürgermeister -  
Für die Richtigkeit:  
 
Bahr 
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Gemeinde Osdorf 24214 Gettorf, den 29.11.2018 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Osdorf 
 

Mittwoch, 12.12.2018, 19:00 Uhr, 
 

Dibberns Gasthof, Noerer Straße 4, 24251 Osdorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 26.09.2018  

   

 3. Bericht des Bürgermeisters  

   

 3.1. Eingaben  

   

 3.2. Anfragen  

   

 4. Berichte der Ausschussvorsitzenden  

   

 5. Bericht aus dem Arbeitskreis Dorffest  

   

 6. Zuschussantrag für den Ferienbegleiter 2019 sowie Verwendungsnachweis 2018  

   

 7. Kindertagesstättenangelegenheiten 
Betriebskostenabrechnung 2017 der Ev. KiTa Pusteblume 

 

   

 8. Kindertagesstättenangelegenheiten 
Haushalt 2019 Ev. KiTa Osdorf 

 

   

 9. Erweiterung des Stundenrahmens für die Kindertagesstätte der Gemeinde Osdorf  

   

 10. Interkommunaler Kostenausgleich hinsichtlich der Betriebskostenfinanzierung so-
wie der Mitbenutzung von Kindertagesstätten und Tagespflegepersonen 

 

   

 11. Vergaberichtlinie für gemeindeeigene Mietwohnungen  

   

 12. Planerische Entwicklung des Bürgerparks  

   

 13. Festlegung über das weitere Vorgehen bezüglich der Sanierungsabschnitte der 
Ortsentwässerung  und der Umstellung / Erweiterung der Strömeldeanlagen der 
Pumpstationen 

 

   

 14. Entwurf des Landschaftsrahmenplanes für den Planungsraum II, hier: Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange 

 

   

 15. Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 2010 und 
Teilaufstellung der Regionalpläne (Sachthema Windenergie) für die Planungsräu-
me I bis III, hier: Beteiligungsverfahren zum zweiten Entwurf 
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 16. Lärmaktionsplanung im Bereich der Gemeinde Osdorf, hier: Ergebnisse der Über-
prüfung des Lärmaktionsplanes und Aktualisierung im Sinne einer Fortschreibung 

 

   

 17. Vorlage des Ergebnis der Neukalkulation der Gebühren für die zentrale Abwasser-
beseitigung der Gemeinde Osdorf in den Ortsteilen Osdorf, Stubbendorf und 
Heisch 

 

   

 18. 3. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale 
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Osdorf in den Ortsteilen Osdorf, Stubbendorf 
und Heisch vom 02.12.2009 (Gebührensatzung) 

 

   

 19. Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde 
Osdorf für das Haushaltsjahr 2018 

 

   

 20. Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt der Gemeinde Osdorf für das 
Haushaltsjahr 2019 

 

   

 21. Einwohnerfragestunde  

   

 
gez. - Bürgermeister -  

 
Für die Richtigkeit:  
 
Bahr 
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Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 28.11.2018 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus 
 

Mittwoch, 12.12.2018, 19:00 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 14.11.2018  

   

 3. Einwohnerfragestunde  

   

 4. Berichte 
a. des Bürgermeisters 
b. der Standortmanagerin 
c. des Vorsitzenden des Handelsgewerbevereins 

 

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Vorstellung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Rendsburg-
Eckernförde und des Zukunftbudgets (Frau J. Plath, Projektmanagerin Zu-
kunftsstrategie) 

 

   

 6. Interfraktioneller Antrag für einen neuen Ortsentwicklungsplan für Gettorf  

   

 7. Antrag der FDP-Fraktion zur Erstellung eines tragfähigen Konzeptes für die 
Errichtung eines festen CoWorking-Space in Gettorf 

 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 
gez. - Vorsitzende -  

Für die Richtigkeit:  
 
Reinberg 
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Gemeinde Neuwittenbek 24214 Gettorf, den 03.12.2018 
- Die Bürgermeisterin - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Neuwittenbek 
 

Donnerstag, 13.12.2018, 19:30 Uhr, 
 

Mehrzweckraum an der Klaus-Stein-Halle, Hauptstraße 24, 24214 Neuwittenbek 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Einwohnerfragestunde  

   

 3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 08.11.2018  

   

 4. Bericht der Bürgermeisterin  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Resolution zur Kita-Finanzierung  

   

 6. Radweg zur Levensauer Hochbrücke  

   

 7. Sanierung der Terasse des ehemaligen Lehrerwohnhauses und weitere In-
standsetzungen auf dem Schulgelände 

 

   

 8. Weiterentwicklung an der Skateranlage / Container Beachvolleyballfeld  

   

 9. Lärmaktionsplanung im Bereich der Gemeinde Neuwittenbek, hier: Ergebnisse 
der Überprüfung des Lärmaktionsplanes und Aktualisierung im Sinne einer 
Fortschreibung 

 

   

 10. Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 2010 und 
Teilaufstellung der Regionalpläne (Sachthema Windenergie) für die Planungs-
räume I bis III, hier: Beteiligungsverfahren zum zweiten Entwurf 

 

   

 11. Entwurf des Landschaftsrahmenplanes für den Planungsraum II, hier: Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange 

 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 1. Personalangelegenheiten  

   

 2. Auftragsvergabe für die Sanierung der Terrasse am Lehrerwohn-
haus 

 

   

gez. - Bürgermeisterin -  
Für die Richtigkeit:  
 
Bahr 
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Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 04.12.2018 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Gettorf 
 

Dienstag, 18.12.2018, 19:00 Uhr, 
 

Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Sitzungssaal III. OG, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Einwohnerfragestunde  

   

 3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 13.11.2018  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Interfraktioneller Antrag für einen neuen Ortsentwicklungsplan für Gettorf  

   

 6. Resolution zur Kita-Finanzierung  

   

 7. Antrag des GTV auf Erlass der Nutzungsgebühren für den Sportpark  

   

 8. Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt der Gemeinde Gettorf 
für das Haushaltsjahr 2019 

 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte, Anfragen  

   

 2. Grundstücksangelegenheit Triangel  

   

 
gez. - Vorsitzender -  

Für die Richtigkeit:  
 
Schwauna 
  



Seite 20                                                                            Nr. 26/2018 

 

Gemeinde Gettorf 24214 Gettorf, den 04.12.2018 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Gettorf 
 

Mittwoch, 19.12.2018, 18:00 Uhr, 
 

Hotel Stadt Hamburg, Süderstraße 1, 24214 Gettorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Verabschiedung eines ausgeschiedenen Gemeindevertreters  

   

 3. Verpflichtung eines nachgerückten Gemeindevertreters  

   

 4. Einwohnerfragestunde  

   

 5. Bericht des Bürgermeisters  

   

 5.1. Eingaben  

   

 5.2. Anfragen  

   

 6. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 20.11.2018  

   

 7. Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der SPD und CDU   
Entscheidung über die Verleihung der Ehrenbürgerschaft für Herrn Bürgermeis-
ter a. D. Jürgen Baasch 

 

   

 8. Wahl von  
a) zwei Mitgliedern für den Ausschuss für Verkehr, Bauwesen und Umwelt der 
    Gemeinde Gettorf 
b) eines stellv. Mitglieds für den Ausschuss für Verkehr, Bauwesen und Umwelt 
    der Gemeinde Gettorf 
c) eines stellv. Mitglieds für das Mitglied Frau Nadine Zikofsky im Schulverband 
    Gettorf u.U. 
d) eines stellv. Mitglieds für den Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus der  
    Gemeinde Gettorf 
e) eines stellv. Mitglieds für das Mitglied Ralf Lemke im WBV 

 

   

 9. Resolution zur Kita-Finanzierung  

   

 10. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, hier: Förderung des Radverkehrs 
in Gettorf 

 

   

 11. Interfraktioneller Antrag für einen neuen Ortsentwicklungsplan für Gettorf  

   

 12. Antrag der FDP-Fraktion zur Erstellung eines tragfähigen Konzeptes für die 
Errichtung eines festen CoWorking-Space in Gettorf 

 

   

 13. Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt der Gemeinde Gettorf für 
das Haushaltsjahr 2019 

 

   

gez. - Bürgermeister -  
Für die Richtigkeit:  
 
Bahr  
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Bekanntmachung des Beschlusses 
  der vorhabenbezogenen 1. Änderung des  

Bebauungsplanes Nr. 5 ï Erneuerbare Energien Hofstelle Laß ï   
der Gemeinde Tüttendorf 

 
Die Gemeindevertretung Tüttendorf hat in ihrer Sitzung am 25.09.2018 die vorhabenbezogene 1. Ände-
rung des Bebauungsplan Nr. 5 ï Erneuerbare Energien Hofstelle Laß ï der Gemeinde Tüttendorf für das 
Gebiet 
 
Plangebiet südlich der Straße Butterkamp/Landesstraße 46 (L 46) und nordwestlich der Straße Rabens-
moor/Landesstraße 46 (L 46), 
 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung beschlossen.  

 
Das Gebiet ist in dem anliegenden Lageplan schwarz umgrenzt. 
 
Dies wird hiermit bekannt gemacht.  
 
Die vorhabenbezogene 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 ï Erneuerbare Energien Hofstelle Laß ï 
tritt nach der Bekanntmachung in Kraft.  
  
Alle Interessierten können den Bebauungsplan, die Begründung, die zusammenfassende Erklärung sowie 
die in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes genannten DIN-Vorschriften dazu von diesem 
Tage an in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, Zimmer 10 
EG, während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr einsehen und über den Inhalt Auskunft erhal-
ten. 
Zusätzlich werden der Bebauungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung ins Inter-
net unter der Adresse www.amt-daenischer-wohld.de eingestellt und auch über den Digitalen Atlas Nord 
des Landes Schleswig-Holstein zugänglich. 
  
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch (BauGB) bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, sowie der in  § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften werden 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
dem Amt Dänischer Wohld geltend gemacht worden sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe durch diesen Bebauungsplan in eine bisher zuläs-
sige Nutzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich ist ferner eine Verletzung der in § 4 Abs. 3 GO bezeichneten landesrechtlichen Formvor-
schriften über die Ausfertigung und Bekanntmachung der Bebauungsplansatzung sowie eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber dem Amt Dänischer Wohld unter Bezeichnung der 
verletzten Vorschrift und der Tatsache, die die Verletzung ergibt, geltend gemacht worden ist. 
 
Gettorf, den 04.12.2018 
 
Amt Dänischer Wohld 
- Der Amtsdirektor - 
Im Auftrage 
 
Jacobsen 
 
  

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
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Bekanntmachung des Beschlusses 
  des Bebauungsplanes Nr. 5 ï Wohnhof Am Dorfplatz ï   

der Gemeinde Neudorf-Bornstein 
 

Die Gemeindevertretung Neudorf-Bornstein hat in ihrer Sitzung am 06.09.2018 den Bebauungsplan Nr. 5 
ï Wohnhof Am Dorfplatz ï der Gemeinde Neudorf-Bornstein für das Gebiet 
 
Plangebiet östlich und südöstlich der Straße Am Dorfplatz, nördlich und nordöstlich der Bebauung Dorf-
straße, westlich der Bebauung Bergstraße,  
 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung beschlossen.  

 
Das Gebiet ist in dem anliegenden Lageplan schwarz umgrenzt. 
 
Dies wird hiermit bekannt gemacht.  
 
Der Bebauungsplan Nr. 5 ï Wohnhof Am Dorfplatz ï tritt nach der Bekanntmachung in Kraft.  
  
Alle Interessierten können den Bebauungsplan und die Begründung sowie die in den textlichen Festset-
zungen des Bebauungsplanes genannten DIN-Vorschriften dazu von diesem Tage an in der Amtsverwal-
tung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, Zimmer 10 EG, während der Öff-
nungszeiten für den Publikumsverkehr einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten. Zusätzlich werden 
der Bebauungsplan und die Begründung ins Internet unter der Adresse www.amt-daenischer-wohld.de 
eingestellt und auch über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich gemacht. 
  
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch (BauGB) bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, sowie der in  § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften werden 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
dem Amt Dänischer Wohld geltend gemacht worden sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe durch diesen Bebauungsplan in eine bisher zuläs-
sige Nutzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich ist ferner eine Verletzung der in § 4 Abs. 3 GO bezeichneten landesrechtlichen Formvor-
schriften über die Ausfertigung und Bekanntmachung der Bebauungsplansatzung sowie eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber dem Amt Dänischer Wohld unter Bezeichnung der 
verletzten Vorschrift und der Tatsache, die die Verletzung ergibt, geltend gemacht worden ist. 
 
Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Neudorf-Bornstein ist gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB durch 
Berichtigung angepasst worden durch die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes im Wege einer 
Berichtigung. Der berichtigte Plan kann wie oben angegeben eingesehen werden; ebenso können Aus-
künfte über den Inhalt gegeben werden. 
 
Gettorf, den 04.12.2018 
 
Amt Dänischer Wohld 
- Der Amtsdirektor - 
Im Auftrage 
 
Jacobsen 
 
  

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
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Bekanntmachung 
 

¿ber die Widmung der ErschlieÇungsstraÇe ĂSchºnslandñ 
für den B-Plan Nr. 12 ĂAugustenhof/Gettorfer StraÇeñ 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Osdorf hat in der Sitzung am 29.03.2018 beschlossen, 
 

die Erschließungsstraße ĂSchºnslandñ f¿r den B-Plan Nr. 12 
ĂAugustenhof/Gettorfer StraÇeñ 

in der Gemeinde Osdorf gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein in 
der Fassung vom 25. November 2003 dem öffentlichen Verkehr zu widmen. 

Die o. a. Erschließungsstraße wird entsprechend dem § 3 Abs. 1 Nr. 3 des Straßen- und Wegegesetzes 
als Gemeindestraße eingestuft. 

Zur Erläuterung der Bekanntmachung ist ein Lageplan beigefügt. 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. 
Der Widerspruch ist beim Amt Dänischer Wohld, Der Amtsdirektor, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, 
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 

Gettorf, den 21. November 2018 
 
Amt Dänischer Wohld  
-Der Amtsdirektor- 
Im Auftrage 
 
-Jacobsen- 
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Bekanntmachung 
 

¿ber die Widmung der ErschlieÇungsstraÇe ĂAn de Wurthñ 
für den B-Plan Nr. 14 -Wurth- westlich Felmñ der Gemeinde Felm 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Felm hat in der Sitzung am 26.04.2018 beschlossen, 
 

die ErschlieÇungsstraÇe ĂAn de Wurthñ 
für den B-Plan Nr. 14 -Wurth - westlich Felmñ der Gemeinde Felm 

 

in der Gemeinde Felm gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der 

Fassung vom 25. November 2003 dem öffentlichen Verkehr zu widmen. 

Die o. a. Erschließungsstraße wird entsprechend dem § 3 Abs. 1 Nr. 3 des Straßen- und Wegegesetzes 

als Gemeindestraße eingestuft. 

Zur Erläuterung der Bekanntmachung ist ein Lageplan beigefügt. 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. 

Der Widerspruch ist beim Amt Dänischer Wohld, Der Amtsdirektor, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, 

schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 

Gettorf, den 21. November 2018 
 
Amt Dänischer Wohld  
-Der Amtsdirektor- 

Im Auftrage  

 

-Jacobsen- 
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Bekanntmachung 
 

¿ber die Widmung der ErschlieÇungsstraÇe ĂMeiereikoppelñ 
für den B-Plan Nr. 3 ĂMeiereikoppel 2ñ 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schinkel hat in der Sitzung am 01.03.2018 beschlossen, 
 

die ErschlieÇungsstraÇe ĂMeiereikoppelñ f¿r den B-Plan Nr. 3 
ĂMeiereikoppel 2Ă  

in der Gemeinde Schinkel gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein in 

der Fassung vom 25. November 2003 dem öffentlichen Verkehr zu widmen. 

Die o. a. Erschließungsstraße wird entsprechend dem § 3 Abs. 1 Nr. 3 des Straßen- und Wegegesetzes 

als Gemeindestraße eingestuft. 

Zur Erläuterung der Bekanntmachung ist ein Lageplan beigefügt. 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. 

Der Widerspruch ist beim Amt Dänischer Wohld, Der Amtsdirektor, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, 

schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 

Gettorf, den 21. November 2018 
 
Amt Dänischer Wohld  
-Der Amtsdirektor- 
Im Auftrage 

 
-Jacobsen- 
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1. Änderungssatzung 

zur Satzung der Gemeinde Felm 

für den Betrieb und die Erhebung von Benutzungsgebühren  

für die Kindertagesstätte  

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 

28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.01.2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 

6), der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

18.03.2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 69), wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Felm am 

10.09.2018 folgende 1. Änderungssatzung zur Satzung der Gemeinde Felm für den Betrieb und die Erhe-

bung von Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätte erlassen.  

 

 

§ 1 

§ 14 (Höhe der Benutzungsgebühr) 

Abs. 1 erhält folgende Fassung:  

(1) Die monatlichen Benutzungsgebühren werden wie folgt festgesetzt:  

a) für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr in der Betreuung der 

Vormittagsgruppe/n ....... 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr ......... 200,00 ú 

Ganztagsgruppe/n......... 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr ......... 250,00 ú 

 

b) für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr in der Betreuung der 

Vormittagsgruppe/n ....... 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr ......... 335,00 ú 

Ganztagsgruppe/n......... 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr ......... 430,00 ú 

 

Anstelle der Gebühr nach Abs. 1 b tritt mit Ablauf des Monats, in dem das dritte Lebensjahr des Kindes 

vollendet wird, die Gebühr nach Abs. 1 a. 

 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

Diese 1. Änderungssatzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. 

 

Felm, den 01.10.2018 

 

Gemeinde Felm 

 
gez. Friedrich Suhr 
Bürgermeister 
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Satzung der Gemeinde Gettorf 
über die Erhebung einer Vergnügungssteuer 

für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten 
(Spielgerätesteuersatzung) 

 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBI. 
Schl.-Holst., S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.01.2018 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 6), sowie der 
§§ 1, 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 
10.01.2005 (GVOBI. Schl.-Holst., S. 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.03.2018 (GVOBl Schl.-
Holst., S. 69) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 20.11.2018 folgende Sat-
zung erlassen:  
 

§ 1 
Steuergegenstand 

 

(1) Steuergegenstand ist das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgeräten) in Spielhallen 
und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung, in Gaststätten, Kantinen, Wettan-
nahmestellen, Vereins- und ähnlichen Räumen sowie in sonstigen der Öffentlichkeit zugänglichen Räu-
men im Gebiet der Gemeinde Gettorf zur Benutzung gegen Entgelt.  
Bei Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit mit mehr als einer Spieleinrichtung gilt jede Spieleinrichtung als 
Spielgerät im Sinne dieser Satzung, sofern an jeder Spieleinrichtung voneinander unabhängige Spielvor-
gänge ausgelöst werden können.  
 

(2) Von der Besteuerung ausgenommen ist das Halten von Spielgeräten  
 

a) mit und ohne Gewinnmöglichkeit auf Jahrmärkten, Volksfesten oder ähnlichen Veranstaltungen, 

b) ohne Gewinnmöglichkeit, die nach ihrer Bauart ausschließlich zur Benutzung durch Kleinkinder be-

stimmt und geeignet sind (z.B. mechanische Schaukeltiere), 

c) die in ihrem Spielablauf vorwiegend eine individuelle körperliche Betätigung erfordern (wie z. B. Tisch-

fußball, Billardtische, Darts) und 

d) Musikautomaten 
 

(3) Nicht der Steuer unterliegt das Halten von Spielgeräten in Einrichtungen, die der Spielbankabgabe 
unterliegen.  
 

§ 2 
Steuerschuldverhältnis 

 

Das Steuerschuldverhältnis entsteht mit der Aufstellung des Spielgerätes. 
 

§ 3 
Steuerschuldner und Haftung 

 

(1) Steuerschuldner ist der Halter des Spielgerätes. Halter ist derjenige, für dessen Rechnung das Spiel-
gerät aufgestellt wird. Mehrere Halter haften als Gesamtschuldner.  
 

(2) Für die Steuerschuld haftet jeder zur Anzeige oder zur Meldung nach § 7 Verpflichtete.  
 

§ 4 
Besteuerungsgrundlage 

 

(1) Bemessungsgrundlage für die Steuer ist  
a) bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeiten mit manipulationssicherem Zählwerk die elektronisch ge-

zählte Nettokasse.  
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Die elektronisch gezählte Nettokasse errechnet sich aus der elektronisch gezählten Kasse zuzüglich 
Röhrenentnahme, abzüglich Röhrenauffüllung, Falschgeld, Fehlgeld und Umsatzsteuer (MwSt.) oder 
anderer, unmittelbar an das Einwurfergebnis oder an den Kasseninhalt anknüpfenden staatlichen Ab-
gaben.  

b) bei Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit die Zahl und Art der Spielgeräte.  
c) bei Spielgeräten mit mehr als einer Spieleinrichtung im Sinne von § 1 Abs.1 Satz 2 werden die in § 5 

Abs. 1 und 2 genannten Steuerbeträge mit der Zahl vervielfältigt, die der Anzahl der an den Spielgerä-
ten vorhandenen Spielvorrichtungen entspricht.  

 

(2) Spielgeräte mit manipulationssicheren Zählwerken sind solche Geräte, in deren Software manipulati-
onssichere Programme eingebaut sind, die die Daten lückenlos und fortlaufend ausweisen, die zur Ermitt-
lung der umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlage nötig sind. 
 

§ 5 
Steuersatz 

 

(1) Der Steuersatz beträgt für das Halten eines Spielgerätes mit Gewinnmöglichkeit  
in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung sowie  
an den übrigen in §1 Abs. 1 genannten Orten  .............................................................................  14 v.H. 
der elektronisch gezählten Nettokasse. 
Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche  
Geldwert zugrunde zu legen.  
 
(2) Für das Halten von Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit beträgt die Steuer  
a) in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33 i GewO  ..................................  36,00 ú 
b) an den übrigen in § 1 Abs. 1 genannten Orten  .......................................................................  26,00 ú 
c) an allen in § 1 Abs. 1 genannten Orten für Spielgeräte mit  

- Darstellung von Gewalttätigkeiten und/oder  
- Darstellung sexueller Handlungen und/oder  
- Kriegsspiel  

im Spielprogramm (Gewaltspiel)  .................................................................................................. 200,00 ú 
 

(3) Spielgeräte, an denen Spielmarken (Token o.ä.) ausgeworfen werden, gelten als Spielgeräte mit Ge-
winnmöglichkeit, wenn die Spielmarken an diesen bzw. anderen Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit ein-
gesetzt werden können oder eine Rücktauschmöglichkeit in Geld besteht oder sie gegen Sachgewinne 
eingetauscht werden können.  
Die Benutzung der Spielgeräte durch Weiterspielmarken (Token) steht einer Benutzung durch Zahlung 
eines Entgeltes gleich. Bei Verwendung von Spielmarken ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde 
zu legen.  
 

§ 6 
Besteuerungsverfahren 

 

(1) Der Halter hat bis zum 20. Tag nach Ablauf eines jeden Kalendermonats (Steueranmeldezeitraum) je 
eine Steueranmeldung auf amtlich vorgeschriebenem Vordruck getrennt nach Spielgeräten mit bzw. ohne 
Gewinnmöglichkeit abzugeben, in der er die Steuer für den Steueranmeldezeitraum selbst zu berechnen 
hat.  
Die Steuer ist gleichfalls bis zu diesem Tage fällig und zu entrichten. Gleiches gilt bei Spielgeräten mit 
Gewinnmöglichkeit, wenn die Steuerpflicht (z.B. durch Austausch des Spielgerätes oder durch Austausch 
von Mikroprozessoren mit oder ohne Software, so dass Spielabläufe modifiziert werden oder sich andere 
Spiele ergeben) im Laufe eines Kalendermonats endet. 
(2) Gibt der Halter die Anmeldung nicht ab oder hat er die Steuer nicht richtig berechnet, so wird die Steu-
er ggf. durch Schätzung festgesetzt. Der festgesetzte Betrag bzw. der Unterschiedsbetrag ist binnen eines 
Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheides fällig.  
 

(3) Die Steueranmeldung muss vom Halter oder seinem Vertreter eigenhändig unterschrieben sein. 
 

(4) Bei Geldspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit gilt für den Kalendermonat (Steueranmeldezeitraum) fol-
gende Modifikation:  
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a) Zugrunde zu legen ist die Zeit zwischen der letzten, dem Steueranmelde zeitraum vorausgegangenen 
und der letzten im Steueranmeldezeitraum vorgenommene Auslesung der elektronisch gezählten Net-
tokasse. 

b) Für erstmals im Steueranmeldezeitraum eingesetzte Geräte ist die Zeit bis zur letzten im Steueran-
meldezeitraum vorgenommenen Auslesung der elektronisch gezählten Nettokasse zugrunde zu legen.  

c) Für den Folgemonat ist lückenlos an den Auslesezeitpunkt (Tag und Uhrzeit des Ausdrucks) des Aus-
lesetages des Vormonats anzuschließen. 

d) Der Steueranmeldung nach Abs. 1 und Abs. 5 sind auf Anforderung bei diesen Spielgeräten alle 
Zählwerksausdrucke für den jeweiligen Kalendermonat oder Zeitraum eines Kalendermonats einzu-
reichen. 

e)  Auf Antrag des Halters kann insbesondere bei geringen Einspielergebnissen von einer monatlichen 
Auslesung und Anmeldung der Steuer abgesehen werden.  

 

(5) Bei Geldspielgeräten ohne Gewinnmöglichkeiten gilt für den Kalendermonat (Steueranmeldezeitraum) 
folgende Modifikation: 
 

a) Zugrunde zu legen ist die Anzahl der Spielgeräte in einem Kalendermonat; Zu- und Abgänge werden 
jeweils im Monat der Aufstellung bzw. des Abganges mit berücksichtigt. 

b) Tritt im Laufe eines Kalendermonats an die Stelle eines Spielgerätes ein gleichartiges Gerät, so wird 
die Steuer für diesen Kalendermonat nur einmal fällig. 

 

§ 7 
Melde- und Anzeigepflichten 

 

(1) Der Halter hat die erstmalige Aufstellung eines Spielgerätes und jede Veränderung hinsichtlich Art und 
Anzahl der Spielgeräte an einem Aufstellungsort bis zum 20. Tag des folgenden Kalendermonats zusam-
men mit der nach § 6 Abs. 1 vorgeschriebenen Steueranmeldung auf amtlich vorgeschriebenem Vordruck 
anzuzeigen. Bei verspäteter Anzeige gilt als Tag der Beendigung des Haltens der Tag des Eingangs der 
Anzeige, es sei denn, der Halter weist nach, dass das Halten schon zu einem früheren Zeitpunkt beendet 
war.  
 

(2) Bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeiten ist jede Änderung bzw. jede Änderung der eingesetzten 
Spiele anzuzeigen und eine Steueranmeldung auf amtlich vorge-schriebenem Vordruck gemäß § 6 Abs. 1 
abzugeben. Zusätzlich ist bei Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit jede Änderung der eingesetzten Spie-
le unter Angabe der genauen Bezeichnung des alten und des neuen Spiels mit Spielbeschreibung gem.   
§ 7 Abs. 1 mitzuteilen.  
 

(3) Die Anzeige und Anmeldung nach den Abs. 1 und 2 und § 6 Abs. 1 sind Steueranmeldungen gemäß   
§ 149 i. V. m. § 150 Abs. 1 Satz 3 der Abgabenordnung.  
 

(4) Wird die Steueranmeldung nach § 6 Abs. 1 nicht oder nicht rechtzeitig abgegeben oder werden die 
nach § 7 Abs. 1 und 2 vorgesehenen Anzeigepflichten versäumt, so können Verspätungszuschläge nach 
§ 152 der Abgabenordnung festgesetzt werden.  
 

§ 8 
Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften 

 

(1) Die Gemeinde Gettorf ist ohne vorherige Ankündigung berechtigt, zur Nachprüfung der Steueranmel-
dungen und zur Feststellung von Steuertatbeständen die Betriebs- bzw. Abstellräume zu betreten und 
Geschäftsunterlagen einzusehen, die für das Erheben der Vergnügungssteuer nach dieser Satzung maß-
geblich sind. Entsprechend sind die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  
 

(2) Auf Verlangen hat jederzeit eine Auslesung der Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit unter Beteiligung 
der Steuerabteilung des Amtes Dänischer Wohld zu erfolgen. Die Zählwerksausdrucke sind entsprechend 
§ 147 Abgabenordnung aufzubewahren.  
(3) Im Übrigen gelten für die Durchführung der Steueraufsicht und Prüfung die entsprechenden Bestim-
mungen des Landesverwaltungsgesetzes und der Abgabenordnung.   
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§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 Kommunalabgabengesetz handelt, wer vorsätzlich oder leicht-
fertig  
 

a) der Pflicht zur Einreichung der Steueranmeldung nach § 6 und der angeforderten Zählwerksausdrucke  
b) der Melde- und Anzeigepflicht nach § 7 zuwiderhandelt.  
 

§ 10 
Datenverarbeitung 

 

(1) Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Vergnügungssteuer auf Spielgeräte im 
Rahmen dieser Satzung ist die Erhebung folgender personenbezogener Daten unter Wahrung der Daten-
schutz-Grundverordnung durch die Gemeinde Gettorf zulässig:  
 

a) Namen, Vorname(n)  
b) Anschrift  
c) Bankverbindung  
d) Anzahl, Aufstellort, Aufstelldauer, Name und (Zulassungs-) Nummer der Spielgeräte, Spielhalle oder 

anderer Ort sowie die Gesamtanzahl aller Spiele und weiterer Angaben, die der Halter im Rahmen der 
Anmeldung machen muss.  

 

(2) Personenbezogene Daten nach Abs. 1 werden erhoben durch Mitteilung bzw. Übermittlung  
 

a) aus den Verfahren über die Ausstellung von Geeignetheitsbescheinigungen zur Aufstellung von Spiel-
geräten bei den Ordnungsämtern,  

b) aus dem Einwohnermelderegister 
und  

c) in begründeten Einzelfällen nach besonderer gesetzlicher Regelung  (z. B. Gewerbeordnung, Abga-
benordnung, Bundeszentralregister).  
 

(3) Die Daten dürfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Steuerhebung nach dieser 
Satzung verarbeitet werden.  
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Gettorf über die 
Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgeräte-
steuersatzung) vom 23.11.2009 und die 1. Nachtragssatzung vom 11.12.2015 außer Kraft. 
 
 
Gettorf, den 27.11.2018  
 
gez. Hans-Ulrich Frank                        (Siegel) 
Bürgermeister 
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Benutzungs- und Gebührensatzung 
für die Gemeindebücherei Gettorf 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.01.2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 6), der §§ 1, 2, 4 und 
6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 10.01.2005 
(GVOBl. Schl.-H. S. 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.03.2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 69), und Art. 
6 Abs. 1 Satz 1 Bst. e VERORDNUNG (EU) 2016/679 (Datenschutzgrundverordnung ï DSGVO) i. V. m. § 
3 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz i. d. F. vom 02.05.2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162) hat die Gemeinde-
vertretung der Gemeinde Gettorf durch Beschluss vom 19.09.2018 folgende Benutzungs- und Gebühren-
satzung für die Gemeindebücherei Gettorf erlassen:  
 

§ 1 

Allgemeines 

(1) Die Gemeinde Gettorf unterhªlt als ºffentliche Einrichtung eine B¿cherei, die den Namen ĂGemeinde-

b¿chereiñ trªgt.  

(2) Die Gemeindebücherei dient gemeinnützigen Zwecken. Sie wird durch öffentliche Mittel unterhalten.  

§ 2 

Benutzungsrecht 

(1) Die Bücher und die anderen Medien der Gemeindebücherei können nach Maßgabe dieser Benut-
zungs- und Gebührensatzung in Anspruch genommen werden.  

(2) Die Benutzung und Entleihung der Bücher u. a. Medien ist für Nutzer/-innen ab 18 Jahren kosten-
pflichtig.  

(3) Das Recht der Entleihung von Büchern u. a. Medien wird mit der Anmeldung der Leser/innen und Be-
nutzer/innen der Gemeindebücherei mit der Ausstellung eines Leseausweises erworben.  

(4) Bestimmte besonders gekennzeichnete Bücher u. a. Medien sind von der Entleihung ausgeschlossen. 
Sie stehen nur zur Benutzung in der Gemeindebücherei zur Verfügung.  

(5) Das Recht auf Internet-Nutzung wird  unter der Anerkennung und Beachtung der Regelungen aus 
dieser Satzung erworben. 

(6) Für die Benutzung einzelner Einrichtungen kann die Leitung der Gemeindebücherei besondere Best-
immungen treffen.  

§ 3 

Anmeldung 

(1) Bei der Anmeldung hat jede Leserin/jeder Leser einen gültigen Personalausweis, Reisepass mit Mel-
debescheinigung oder Schülerausweis vorzulegen und sich durch seine Unterschrift zur Einhaltung 
dieser Benutzungs- und Gebührensatzung zu verpflichten. Bei Kindern unter 16 Jahren ist die Unter-
schrift der Erziehungsberechtigten erforderlich. Für Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 
kann die Leitung der Gemeindebücherei die schriftliche Erlaubnis der Eltern oder der/des Erziehungs-
berechtigten verlangen.  

(2) Nach der Anmeldung erhält jede Benutzerin/jeder Benutzer einen Leseausweis, der nicht übertragbar 
ist und Eigentum der Gemeindebücherei bleibt. Der Verlust ist der Gemeindebücherei unverzüglich 
anzuzeigen. Jeder Wohnungswechsel ist der Gemeindebücherei mitzuteilen. Der Leseausweis ist zu-
rückzugeben, wenn die Gemeindebücherei es verlangt oder die Voraussetzungen für die Benutzung 
nicht mehr gegeben sind. Der Ausweis ist nicht übertragbar.  
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§ 4 

Leihfrist 

(1) Gegen Vorlage des Leseausweises werden Bücher u. a. Medien bis zu 21 Tagen ausgeliehen. Bei 
Zeitschriften, Tonträgern, Filmen und elektronischen Medien kann die Leihfrist verkürzt werden.  

(2) In begründeten Ausnahmefällen kann eine Leihfrist verkürzt, vorab verlängert oder eine Entleihung 
ganz ausgeschlossen werden.  

(3) Eine Verlängerung der Leihfrist kann bei einem persönlichen Besuch, telefonisch oder schriftlich bei 
der Gemeindebücherei beantragt werden. Die Verlängerung der Leihfrist gilt als neue Entleihung, so-
weit keine anderweitige Vormerkung erfolgt. Ausgenommen hiervon sind CDôs, deren Ausleihfrist nur 
einmalig verlªngert wird. Zeitschriften und DVDôs kºnnen nicht verlªngert werden. 

(4) Ausgeliehene Bücher u. a. Medien können vorbestellt werden.  

(5) Die Gemeindebücherei ist berechtigt, entliehene Bücher u. a. Medien aus dienstlichen Gründen jeder-
zeit zurückzufordern.  

 

§ 5 

Auswärtiger Leihverkehr 

Die Gemeindebücherei ist dem regionalen Leihverkehr und dem Leihverkehr der wissenschaftlichen Bibli-

otheken angeschlossen und vermittelt das in ihren Beständen nicht vorhandene Schrifttum nach der gel-

tenden Leihverkehrsordnung.  

§ 6 

Behandlung der Bücher u. a. Medien; Haftung 

(1) Entliehene Bücher u. a. Medien sind sorgfältig zu behandeln und vor Beschmutzung und Beschädi-
gung zu bewahren.  

(2) Ausgeliehene Bücher u. a. Medien dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.  

(3) Für Schäden, die durch Missbrauch des Leseausweises entstehen, ist die eingetragene Benutze-
rin/der eingetragene Benutzer haftbar.  

(4) Benutzer/innen, bei denen selbst oder in deren Wohnungen ansteckende meldepflichtige Krankheiten 
festgestellt sind, dürfen die Gemeindebücherei nicht benutzen. Die bereits entliehenen Medien dürfen 
erst nach Desinfektion, die die Benutzerin/der Benutzer auf seine Kosten veranlasst, zurückgebracht 
werden.  

(5) Der Verlust entliehener Bücher u. a. Medien ist der Gemeindebücherei unverzüglich anzuzeigen.  

(6) Für den Verlust oder die Beschädigung von ausgeliehenen Büchern u. a. Medien hat die Leserin/der 
Leser Ersatz zu leisten. Bei Verlust oder Beschädigung von Medien ist der Schaden bis zum Wieder-
beschaffungswert, zuzüglich der Bearbeitungskosten und des Beschaffungsaufwandes, zu ersetzen.  

§ 7 

Haftungsausschluss der Gemeindebücherei 

Die Gemeindebücherei ist nicht verantwortlich für Inhalte, die Verfügbarkeit und die Qualität von Angebo-
ten Dritter, die über die bereitgestellte Datenleitung abgerufen werden. Sie haftet nicht für Schäden, die an 
Dateien, Datenträgern und Geräten von Benutzerinnen und Benutzern entstehen.  
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§ 8 

Gebühren 

(1) Für die Benutzung der Gemeindebücherei Gettorf sind Gebühren zu entrichten.  

(2) Gebührenschuldner/in ist der Benutzer/die Benutzerin der Gemeindebücherei, mit dessen/deren 
Leseausweis die Bücher oder andere Medien entliehen werden, oder der/die nachstehende ge-
bührenpflichtige Leistungen in Anspruch nimmt. Die Gebühr entsteht jeweils mit der Festsetzung 
durch die Gemeindebücherei und wird zum selben Zeitpunkt fällig.  

(3) Es werden folgende Gebühren erhoben:  

Benutzer/Benutzerinnen der Gemeindebücherei zahlen eine Benutzungsgebühr, soweit sie das 18. 
Lebensjahr vollendet haben. 
 
1. Benutzungsgebühren 

Die Gebühr dient dem Erhalt des bestehenden Angebotes der Bücherei. 

 

Familienkarte* Erwachsene 

ab 18 Jahre 

Ermäßigung** 

Jahresgebühr 

 

ú 27,00 ú 18,00 ú 10,00 

Halbjahresgebühr 

 

ú 16,50 ú 11,00 ú   5,50 

Vierteljahresgebühr 

 

ú 10,50 ú   7,00 ú   3,50 

Monatsgebühr 

 

ú   6,00 ú   4,00 ú   2,00 

Kinder, Jugendliche und Schüler/-innen ab 

18 Jahren (nach Vorlage des Schüleraus-

weises)  

 

*  zur Familie zählen nur die direkten Angehörigen im 

Haushalt 

** Gegen Vorlage einer offiziellen Bescheinigung für  

folgende Personenkreise: Studenten/-innen bis zum 

27. Lebensjahr, Auszubildende, Personen im Frei-

willigendienst, Leistungsberechtigte nach dem Sozi-

algesetzbuch (SGB II und XII) und Asylbewerberge-

setz.  

frei  

 
Die Präsenzbenutzung in den Räumen der Bücherei ist kostenfrei. Die Benutzungs- und Gebüh-
rensatzung für die Gemeindebücherei Gettorf wird mit Nutzung der Räumlichkeiten anerkannt. 
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2. Versäumnisgebühren 

Bei verspäteter Rückgabe der Medien werden folgende Gebühren erhoben: 

  Erwachsene Kinder- und 

Jugendliche 

 

Versäumnisgebühr pro Medium und Öffnungstag nach 

Ablauf der Leihfrist 

 

ú   0,10 ú  0,05 

schriftliche Mahnung  

 

ú   1,00 ú  1,00 

letzte Mahnung (Einwurf-Einschreiben) pro Vorgang  

zzgl. der fälligen Versäumnisgebühren 

 

ú 10,00  ú  5,00 

Diese Gebühren sind auch ohne schriftliche Erinnerung fällig! 

 

3. Leihverkehrsgebühren 

Beschaffen von Medien aus dem regionalen Leihverkehr 

der öffentlichen Büchereien in Schleswig-Holstein 

 

 

pro Medium 

 

 

ú  1,00 

Beschaffen von Medien aus dem überregionalen Leih-

verkehr der Bundesrepublik Deutschland 

 

 

pro Medium 

 

 

ú  2,00 

Für im Leihverkehr entliehene Medien gelten die unter Punkt 2 aufgeführten Ver-

säumnisgebühren. 

 

 

4. Medienersatz 

Bei Verlust oder Beschädigung von Medien ist der Schaden bis zum Wiederbeschaffungswert,  
zuzüglich der Bearbeitungskosten und des Beschaffungsaufwandes, zu ersetzen. 

 

5. Ersatz des Leseausweises 

 Die Ausstellung eines Ersatzausweises kostet 

für Erwachsene und Jugendliche  

 

ú  2,00 

für Kinder (bis 16 Jahre)   ú  1,00 
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§ 9 

Ausschluss von der Benutzung, Hausrecht 

Der/die Büchereileiterin übt das Hausrecht aus. Rauchen, Essen und Trinken sind in den Büchereiräumen 
nicht gestattet. Mit Ausnahme von Blindenhund dürfen Tiere nicht in die Büchereiräume mitgebracht wer-
den. Benutzer/innen, in deren Wohnung eine meldepflichtige übertragbare Krankheit auftritt, dürfen die 
Bücherei während der Zeit der Ansteckungsgefahr nicht benutzen. Die bereits entliehenen Medien dürfen 
erst nach der Desinfektion, für die der die Benutzer/in verantwortlich ist, zurückgebracht werden. Die Bü-
chereileitung ist berechtigt, Benutzer/innen, die gegen die Benutzung und Gebührenordnung verstoßen, 
zeitweise oder ständig von der Benutzung der Bücherei auszuschließen. Gegen einen Ausschluss kann 
Einspruch bei der Gemeinde Gettorf ï Der Bürgermeister - eingelegt werden. 
 

§ 10 

Datenverarbeitung 

(1) Personenbezogene Daten der Benutzer/innen dürfen von der Gemeinde Gettorf/ Gemeindebücherei 
Gettorf zu folgenden Zwecken erhoben und verarbeitet werden:  

- Bearbeitung von Anmeldungen und Ausstellung von Benutzerausweisen  

- Verbuchung der Medien (Registrierung der auszuleihenden Medien)  

- Überprüfung der Leihfristen und Ausleihkontrollen  

- Bearbeitung von Mahnungen  

- Ermittlung und Festsetzung von Gebühren  

- Überwachung der Gebührenzahlung  

- Durchführung von Zwangsmaßnahmen  

- Bearbeitung und Benachrichtigungen von Vorbestellungen und Leihverkehrsbestellungen und  

- Zählung der aktiven Benutzer/innen und Fertigung statistischer Berichte  

Es handelt sich bei den Daten um den Namen, Vornamen, eventuelle Namenszusätze, Geburtsdatum, 
Adressdaten der Nutzer/innen und bei minderjährigen Personen auch der gesetzlichen Vertreter/innen 
sowie um die ausgeliehenen bzw. auszuleihenden Medien.  
 

(2) Die Daten werden beim Benutzer erhoben. Die Gemeinde Gettorf/Gemeindebücherei ist berechtigt, 
diese Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser Satzung weiterzuverarbeiten.  

(3) Die Benutzer/innen sind verpflichtet, die Daten nach Absatz 1 mitzuteilen. Wird die Mitteilung dieser 
Daten verweigert, ist eine Benutzung der Gemeindebücherei ausgeschlossen.  

(4) Die Nutzung und Verarbeitung der Daten erfolgt unter Beachtung der Vorschriften des Art. 6 Abs. 1 
Satz 1 Bst e VERORDNUNG (EU) 2016/679 (Datenschutzgrundverordnung ï DSGVO) i. V. m. § 3 
Abs. 1 LDSG in der jeweils gültigen Fassung.  
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§ 11 

Internetarbeitsplätze 

(1) Die Internetplätze in der Bücherei darf nutzen, wer die Benutzungs- und Gebührensatzung der Ge-
meindebücherei Gettorf anerkannt hat. Minderjährige benötigen in jedem Fall die schriftliche Einver-
ständniserklärung eines/einer Erziehungsberechtigten. 

(2) Inhalte gewaltverherrlichenden, pornographischen und oder rassistischen Inhalts dürfen nicht aufgeru-
fen, abgespeichert oder verbreitet werden.  

Bestellungen und Buchungen dürfen über den Internetplatz der Bücherei nicht abgewickelt werden.  
 
Das Herunterladen von Standard-Software und Betriebssystemen ist untersagt, es sei denn, der Pro-
duzent hätte das Herunterladen ausdrücklich gestattet.  
 
Veränderungen an der System- und Netzwerkkonfiguration von Server und PC sind nicht gestattet. Bei 
Missbrauch, Beschädigung und/oder Manipulation der Hard- oder Software haftet die Benutzer/in.  
 
Private Speichermedien (USB-Sticks u.a.) dürfen nicht benutzt werden.  
 
Eine kommerzielle Nutzung der Internetplätze ist nicht erlaubt. 

 
(3) Die Bücherei übernimmt keine Garantie, dass der Internet-Zugang jederzeit gewährleistet ist. Sie 

übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte, die Qualität und die Verfügbarkeit von Angeboten Drit-
ter, die über die bereitgestellte Leitung abgerufen werden. Sie haftet nicht für Schäden, die an Datei-
en, Datenträgern und Hardware/Geräten von Benutzer/innen durch abgerufene Software entstehen. 

 
(4) Bei Verstößen gegen diese Benutzungsordnung können Zugangsverbote verhängt werden. Die sich 

aus § 832 BGB ergebende zivilrechtliche Haftung der Aufsichtspflichtigen für minderjährige Benut-
zer/innen bleibt unberührt. 

 
§ 12 

Inkrafttreten 

Diese Benutzungs-und Gebührensatzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. Zeitgleich tritt die Satzung vom 
26.11.2013 außer Kraft. 
 
Gettorf, den 03.12.2018 
 
 
Gemeinde Gettorf  
 
 
Hans-Ulrich Frank 
Bürgermeister 
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S a t z u n g  
der Gemeinde Neuwittenbek 

für die Benutzung und Gebührenerhebung 
für die "Betreute Grundschule" in Neuwittenbek 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.01.2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 6), des § 6 Abs. 5 des 
Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.01.2007 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 39, ber. S. 276), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 02.05.2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162), 
der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein vom 10.01.2005 
(GVOBl. Schl.-H. S. 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.03.2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 69), und Art. 
6 Abs. 1 Satz 1 Bst. e VERORDNUNG (EU) 2016/679 (Datenschutzgrundverordnung - DSGVO) i. V. m. § 
3 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz i. d. F. vom 02.05.2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162)) wird nach Be-
schlussfassung durch die Gemeindevertretung Neuwittenbek vom 08.11.2018 folgende Satzung erlassen:  
 
 

§ 1 

Allgemeines 
 

(1) Der Schulverband Schinkel/Neuwittenbek (nachfolgend Schulverband) ist Träger der Grundschule am 
Nord-Ostsee-Kanal in Neuwittenbek.  

(2) Aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Schulverband und der Gemeinde Neu-
wittenbek (nachfolgend Gemeinde) steht es der Gemeinde frei, über den Pflichtunterricht hinausge-
hende Angebote im Rahmen einer Betreuten Grundschule zu erarbeiten und durchzuführen.  

Die Gemeinde unterhält in Neuwittenbek für Schulkinder der Grundschule am Nord-Ostsee-Kanal in 
Neuwittenbek eine "Betreute Grundschule". 

(3) Die "Betreute Grundschule" bildet eine Ergänzung zum Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule. 
Regulärer Unterricht ist nicht Gegenstand des Angebotes. Die Teilnahme der Kinder ist freiwillig. 

(4) Bei dem Betreuungsangebot handelt es sich um eine freiwillige Leistung der Gemeinde Neuwittenbek.  
 

 

§ 2 

Betreuungsumfang und -angebot 
 

(1) Die Betreuung der Kinder wird täglich von Montag bis Freitag an Unterrichtstagen gewährleistet. Das 
Angebot besteht in den unterrichtsfreien Zeiten mit einer Regelbetreuungszeit zwischen 7:00 und 
14:00 Uhr sowie einer Spätbetreuung von 14:00 bis 16:00 Uhr. An Sonn- und Feiertagen, Samstagen 
und während der Schulferien findet keine Betreuung statt.  

(2) Im Rahmen der Betreuung werden pädagogisch sinnvolle spielerische und freizeitbezogene Aktivitä-
ten angeboten. Über die konkreten Inhalte der Betreuung entscheidet die Schulleitung in Abstimmung 
mit der Betreuungskraft unter Berücksichtigung der örtlichen und situationsbedingten Gegebenheiten 
in der Schule und in enger, vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten. 

(3) Die Betreuung erfolgt grundsätzlich in den freien Klassenräumen  in der Grundschule Neuwittenbek. 

(4) Die Gemeinde Neuwittenbek stellt den für die Betreuung notwendigen Personal- und Sachbedarf.  
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§ 3 

An- und Abmeldung 
 
(1) Die Anmeldung sollte mit Beginn des Schuljahres vorgenommen werden. 

(2) Über die Aufnahme der Kinder entscheidet die Betreuungskraft im Einvernehmen mit der Schulleitung.  

(3) Die Aufnahme der Schülerinnen und Schüler erfolgt jeweils am 01. oder 15. eines Monats nach schrift-
licher Anmeldung durch die/den Erziehungsberechtigte/n.  

(4) Ein Anspruch für die Aufnahme in die Betreute Grundschule besteht nicht.  

(5) Die Abmeldung eines Kindes kann grundsätzlich nur zum 31.01. oder 31.07. eines Schulhalbjahres 
mit einer Kündigungsfrist von 14 Tagen erfolgen. Sie ist schriftlich durch die/den Erziehungsberechti-
ge/n an das Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1 in 24214 Gettorf, zu richten.  

(6) Es bedarf keiner Kündigung zum Ende der regulären, vierjährigen Grundschulzeit. Hier enden die Be-
treuung sowie die Gebührenpflicht zum 31.07. des Schuljahres von Amts wegen. 
 
 

§ 4  

Gegenstand/Entstehung der Gebührenpflicht, Fälligkeit 
 
(1) Die Inanspruchnahme der ĂBetreuten Grundschuleñ ist geb¿hrenpflichtig.  

(2) Die Verpflichtung zur Zahlung der Benutzungsgebühr entsteht mit der Aufnahme des Kindes in der  
"Betreuten Grundschule" und endet mit Ablauf des Monats der Abmeldung. Das gilt auch bei einem 
Ausschluss des Kindes gem. § 8 Abs. 2.  

(3) Die Zahlungsverpflichtung besteht auch dann, wenn die Betreuung unregelmäßig in    Anspruch ge-
nommen wird. 

(4) Die Benutzungsgebühr wird für 12 Monate erhoben. 
 
 

§ 5 

Gebührenpflichtige 
 
Gebührenpflichtig sind die zur Leistung des Unterhalts des Kindes Verpflichteten als Gesamtschuldner.  
 
 

§ 6 

Höhe der Gebühr 
 
(1) Die Gebühr beträgt pro Kalendermonat für das erste zur Betreuung angemeldete Kind  

1. für die Regelbetreuungszeit von 7:00 bis 14:00 Uhr  

für alle Klassenstufen monatlich 90,00 Euro. 

2. für die Spätbetreuung von 14:00 bis 16:00 Uhr für alle Klassenstufen mtl. 90,00 Euro  

unabhängig davon, in welchem zeitlichen Umfang die Betreuung tatsächlich in Anspruch genom-
men wird. Geschwisterkinder werden auf Grundlage der Sozialstaffelregelung des Kreises Rends-
burg-Eckernförde ermäßigt.  

3. Für ein Bonusheft mit 10 Gutscheinen werden 90,00 Euro erhoben. Die Gutscheine sind einzeln je 
für Regel- und Spätbetreuung einzulösen.  

Nur wenn bereits eine Regelbetreuung in Anspruch genommen wurde, kann auch die Spätbetreu-
ung in Anspruch genommen werden.  
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(2) Auf Antrag können die Benutzungsgebühren auf der Grundlage der Sozialstaffelrichtlinien des Kreises 

Rendsburg-Eckernförde ermäßigt werden.  

(3) Anträge auf Einstufung in die Sozialstaffel sind an das Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, in 
24214 Gettorf, zu richten.  

Die Amtsverwaltung nimmt die Berechnung vor und bescheidet den Antrag auf der Grundlage der R 

ichtlinien des Kreises Rendsburg-Eckernförde für die Ermäßigung oder Übernahme von Teilnahmebei-
trägen oder Gebühren für den Besuch in Kindertageseinrichtungen (Sozialstaffelregelung) gem. § 25 
Abs. 3 Kindertagesstättengesetz (KiTaG). 

Die jeweils gültige Richtlinie ist Bestandteil dieser Satzung. 

 
 

§ 7 

Veranlagung 
 
Die Gebühr wird von der Gemeinde Neuwittenbek erhoben und dem Gebührenpflichtigen durch schriftli-
chen Bescheid mitgeteilt.  
 
 

§ 8 

Sonstiges 
 
(1) Während der Betreuungszeiten unterliegen die anwesenden Kinder der Beaufsichtigung und der Wei-

sungsbefugnis der Betreuungskräfte. 
 

(2) Kinder, die den Betrieb der Einrichtung stören, können vom Besuch der "Betreuten Grundschule" aus-
geschlossen werden.  

 
 

§ 9 

Datenverarbeitung 
 
Soweit es zur Erfüllung der Aufgaben nach dieser Satzung erforderlich ist, ist die Erhebung von perso-
nenbezogenen Daten der Meldedatei durch die Gemeinde Neuwittenbek gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Bst e 
DSGVO i. V. m. § 3 Abs. 1 LDSG zulässig.  
 
 

§ 10 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung der Gemeinde Neuwit-
tenbek f¿r die Benutzung und Geb¿hrenerhebung f¿r die ĂBetreute Grundschuleñ in Neuwittenbek vom 
17.06.2015 außer Kraft.   
 
 
Neuwittenbek, den 03.12.2018        
 
 
Waltraud Meier 
- Bürgermeisterin ï  
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B e k a n n t m a c h u n g  
 
 
über das Nachrücken von Bewerbern gemäß § 44 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 19. März 1997.  

 

Herr Jürgen Baasch hat sein Mandat als Gemeindevertreter für die Gemeindevertretung Gettorf zum 

30.11.2018 niedergelegt. Somit ist das Nachrückungsverfahren nach den Vorschriften des Gemeinde- und 

Kreiswahlgesetzes durchzuführen.  

 

Nach § 44 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 

1997 in Verbindung mit § 67 der Gemeinde- und Kreiswahlordnung vom 2. Dezember 2009 habe ich den 

nächsten Bewerber für ein Nachrücken derjenigen Partei bzw. Wählergruppe zu berücksichtigen, für die 

die Ausgeschiedene bei der Wahl aufgetreten ist. Ich gebe hiermit das Nachrücken der nachstehenden 

Bewerberin ab dem 01.12.2018 aus dem Listenwahlvorschlag der SPD der Gemeinde Gettorf bekannt, 

und zwar nach Anhörung der Organisation:  

 

 

Edzard Siebelts 

Dipl. Ingenieur 

geb. am 07.03.1956 

Nierott 39 

24214 Gettorf 

 

 

 

Gegen die Feststellung des Nachfolgers kann jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes binnen eines    

Monats nach Bekanntmachung Einspruch erheben. Der Einspruch wäre schriftlich oder zur Niederschrift 

beim  

 
   

    Gemeindewahlleiter  

    im Amt Dänischer Wohld 

    Karl-Kolbe-Platz 1 

    24214 Gettorf 

 

 

zu erheben.  

 

Gettorf, den 04.12.2018   Amt Dänischer Wohld 

     - Der Gemeindewahlleiter - 

       

 
     Im Auftrage:  

 
Rogge   
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Das Amt Dänischer Wohld sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet für den Fachbereich I - 

Zentrale Dienste - eine/n 

Verwaltungsangestellte/n (m/w/d) 

in Teilzeit (25 Wochenstunden).  

Ihre Aufgabenschwerpunkte 

¶ Schreibdienst  

¶ Beschaffung und Verwaltung von Büromaterialien, Bürogegenständen und Büromaschinen 

¶ Zuschusswesen  

¶ Jugendhilfestatistiken 

¶ Seniorenarbeit und Jugendarbeit (Versammlungen, Wahlen, Senioren- u. Jugendpflegefahrten) 

¶ Eingangsstelle für Submissionsangebote; Durchführung von Submissionen 

¶ Vorzimmertätigkeit bei Bedarf  

 

Wir erwarten 

¶ abgeschlossene Berufsausbildung in der Verwaltung oder im kaufmännischen Bereich 

¶ gute Kommunikationsfähigkeit 

¶ sehr gute Kenntnisse in der deutschen Rechtschreibung und im Umgang mit MS-Office 

¶ Organisationsgeschick und Flexibilität  

¶ Teamfähigkeit  

 

Wir bieten 

¶ eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit 

¶ einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz 

¶ die Vergütung erfolgt nach EG 5 des Tarifvertrages öffentlicher Dienst 

¶  

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Frau Schwauna, Tel.: 04346/91212. 

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bis 

zum 07.12.2018 an das Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf. 

 

Amt Dänischer Wohld 

Der Amtsdirektor 
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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Personalausweise und Pässe 

Die Personalausweise, die bis zum 23.11.2018 beantragt wurden, liegen vor. 
Die Reisepässe, die bis zum 16.11.2018 beantragt wurden, liegen vor. 
 

Gettorf, 04.12.2018 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 

 
 
 

Fundsachen 

Im Bürgerbüro des Amtes Dänischer Wohld wurden als Fundsachen abgegeben:  
 
 
 
 

 
Gettorf 04.12.2018 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 
 

Mitteilungen der Verwaltung 
 
 

Schiedsleute des Amtes Dänischer Wohld und der Gemeinde Gettorf 
 

Amt Dänischer Wohld: Siegfried Mevs  Telefon: 0 43 46 / 41 21 07   

Gemeinde Gettorf: Werner Helms-Rick  Telefon: 0 43 46 / 66 43 
 
 
 

 
 
 
 

Bürgermeistersprechstunde 
 

Gemeinde Bürgermeister Tag / Datum Uhrzeit Ort 

Gettorf Hans-Ulrich Frank Donnerstag, 06.12.2018 
15.00 ï 

18.00 

Amtsgebäude 

Zi. 6, 1. OG. 

Lindau Jens Krabbenhöft Dienstag, 08.01.2019 
18.00 ï 

18.45 

Dörpshus 

Revensdorf 

Neudorf-Bornstein Claus Biehl Sprechstunden nach Vereinbarung unter (  87 90 

Osdorf Helge Kohrt Montag, 10.12.2018 
15.00 ï 

17.00 

Hof Kruse 

Gildeweg 37 

(2. Tür rechts) 

 
  

2 Fahrräder 

1 Brille 

1 Akkuschrauber 
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Veranstaltungen und Termine  

 in und von der Bücherei  

 ăVorlesezeitò 

für alle Kinder ab 4 Jahren, Eintritt frei  

 

Di 18.12.18 um 16.30 Uhr  

Bilderbuchkino  

weihnachtliche Geschichten + Basteln  

 

Di, 22.01.19 um 16.30 Uhr  

Bilderbuchkino  

ăDu hast angefangen! Nein, Du!ò + ăUrmel taucht ins tiefe Meerò 

 

Di, 19.02.19 um 16.30 Uhr  

Bilderbuchkino  

ăAls das Nilpferd Sehnsucht hatteò + ăHªllo ei ªm Betti!ò 

 
 

 

Sa, 19.01.19 um 11.00 Büchereikonzert  

  

 

 

 

  
Am Samstag, 19.01.19 um 11.00 Uhr heißt es bereits zum zweiten 
aŀƭ α{ǿƛƴƎ ƭŀ ŎƘŀƴǎƻƴάΦ 
«Les Cousins Germains» sind ein französisch-deutsches Ensemble, 
das die Chanson-Traditionen von Brassens bis Gainsbourg weiter 
führt. 
Spannende Geschichten über das Leben, die Liebe und den ganzen 
Rest präsentieren sie gekonnt und einfühlsam.  
Hutgage 
Kaffee und Kekse satt 

 

 

Weihnachtsferien: 24.12.18 bis einschl. 02.01.19  

 

Gemeindebücherei Gettorf  

Karl -Kolbe Platz 1 /Mühle,  04346/600821 www.buechereigettorf.wordpress.com  
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Gemeinde Gettorf                                                   Standortmarketing & Wirtschaftsförderung 

  
 
 
 
 

Gettorfer We ihnachtsmarkt vom 14. �² 16.12.2018  
 

Die Gemeinde Gettorf veranstaltet vom 14. ï 16. Dezember einen Weihnachtsmarkt im Gettorfer 

Ortskern in der Fußgängerzone (Marktplatz, Eichstraße).  

Der Weihnachtsmarkt wird geöffnet sein am Freitag, 14.12. 2018 von 16 ï 20 Uhr, am Samstag, 

15.12.2018 von 12 ï 20 Uhr und am Sonntag, 16.12.2018 von 12 ï 18 Uhr.  

Im Rahmen des Weihnachtsmarktes werden Holzbuden mit Kunsthandwerk, Basarsachen, ein Bücher-

flohmarkt, Streichelzoo sowie eine Holzbühne für musikalische Darbietungen aufgebaut. Für das leibliche 

Wohl ist ebenfalls gesorgt! 

Zudem können sich die Besucherinnen und Besucher auf weitere Programmpunkte, wie die Erzähl-Stube, 

Weihnachtsmann-Besuche sowie eine Kirchenführung durch die St. Jürgen-Kirche freuen. 

Musikprogramm im Überblick: 

Wann? Wer? Was? Wo? 

Freitag, 14.12.18: 

16.00 - 17.30 Uhr 

Advents- / Weih-
nachtsliedersingen 

Offenes Advents-
Weihnachtsliedersingen 

Bühne, Marktplatz 

Samstag, 15.12.18: 

12.30 ï 13.30 Uhr 
Kieler Musketiere 

Weihnachtliche Unterhal-
tung für Jung & Alt 

Bühne, Marktplatz 

Samstag, 15.12.18: 

15.30 - 16.30 Uhr 

Bläsergruppe der St. 
Jürgen Kirche 

Offenes Singen volkstüm-
licher Weihnachtslieder 

Bühne, Marktplatz 

Samstag, 15.12.18:  

16.30 ï ca. 17.30 Uhr 

Jagdhornbläserkorps 
Dänischer Wohld 

Jägermärsche Bühne, Marktplatz 

Sonntag, 16.12.18: 

15 ï 15.30 Uhr 
DRK Lerchen Adventssingen Bühne, Marktplatz 

Sonntag,16.12.18: 

15.30 ï 16.30 Uhr 

Jugendrotkreuzor-
chester Eckernförde 

Weihnachtliche Bläser-
klänge 

Bühne, Marktplatz 

Samstag, 18 Uhr 
Gospelchor der St. 
Jürgen Kirche 

Weihnachtskonzert  
Gospelchor Get spirit/ Mu-
sikzug Alt Duvenstedt. 

St. Jürgen Kirche  

 
  


